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Bezugnehmend auf den mit obzit. Erlaß vom 8. Feber �985 über­

mittelten Entwurf der 4. Schulunterrichtsgesetz-Novelle erlaubt 

sich der Landesschulrat für Burgenland, gem. § 7 Abs. 3 BSchAG 

nachstehende Stellungnahme abzugeben: 

1. Grundsätzliche Bemerkungen 

Die Intentionen zum weiteren Ausbau der Schulnartnerschaft 

werden begrüßt. Es wäre aber zu bede��en, ob diese um­

fassende und diffizile Reglementierung der Schul partner­

schaft ein geeignetes Mittel ist, die Beziehungen zwiscl-'.e"'-' 

Schule und Eltern zu verbessern. Auf nicht beamtete 3r­

zieher könnte diese perfekte Regelung einer total ver­

walteten Kontaktnahme mit der Schule und ihren Lehrern 

auch befremdend wirken. Es wird daher vorgeschlagen, die 

betrarenden Bestimmungen zu straffen und durch einfachere 

Formulierungen mit größerem Spielraum zu ersetzen. 

Die strafferen Disziplinierungsmaßnahmen in den Bestimmungen 

der §§ 19, 43 und 45 können nicht isoliert von dem in der 

"Schulordnungll § 8 festgelegtem Erziehungsmittelkonzept ge­

sehen werden. Dieses Erziehungsmittelkonzept tendiert auf 
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einen nachhaltigen Einsatz positiver sozialer Verstärker. 

Gegen diese Intentionen ist bisher kaum ein relevantes Argument 

bekannt. Sollte aber eine derartige Veränderung der schulischen 

Arbeitsbedingungen diagnostiziert vJerden, da;S mit den angeführten 

Erziehungsmitteln der Ordnungsrahmen schulischen Arbeitens nicht 

mehr aufrecht zu halten ist, dann wäre dieses Erziehungsmittel-

konzent neu zu ii�Jarden...1{en und zu re7idiaren. Der 010:'38 Ruf nach 

strengerer Bestrafung, wie er vielfach auch in anderen gesell­

schaftlichen ?roblembereichen erhoben wird, ist aus �ädagogischer 

Sicht als l1i ttal zur �'iufrechterhal tun;s eines Grdnungsrailmens nicht 

unumstritten. 

Zu Ziffer 7 

Im § "1? Abs. 7 ist die ':rei1nahme am För-::erunterricht an die 

unterricht sollte nach Feststellun� der Förderungsoedürfti�-

keit durch den Le!'..re::- auch ohne A .. --:::eldung dl1rch den 3c:-�Uler 

möglich sein. 

Zu Ziffer 8 

Die im § 13 Abs. 2 angeführten Gründe für den Ausschluß eines 

Schülers von einer schulbezogenen Veranstaltung sollten neu 

definiert werden. Wenn keine angemessenen Argumente für den 

Ausschluß gefunden werden, wäre diese Bestimmung ersatzlos zu 

streichen. 

Begründung: 

Wenn die Zielsetzungen schulbezogener Veranstaltungen am 

Lehrplan und am § 2 SchOG orientiert sind, dann kann durch 

den Besuch einer derartigen Veranstaltung doch nicht "der 

erfolgreiche Abschluß der Schulstufe in Frag;e gestellt er­

scheinen 11 •. 

Gemäß Verordnung "Leistungsbeurteilungtf § 14 sind die Lehr­

planforderungen nämlich das zentrale Kriterium für die Be­

urteilung der Schülerleistungen auf der jeweiligen Schul­

stufe ( Definition der �linf 3eurteilungsstufen!) 

Demnach kann der Schüler nur einen Gewinn für die Erfüllung 

der Lehrplanforderungen aus der Teilnahme an einer derartigen 

Veranstaltung ziehen. 
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Eine analoge Argumentationslinie läßt sich auch für die 

Ilerforderlichen VoraussetzungenlT zu Teilnahme an einer 

Veranstaltung mit der angeführten Zielsetzung ableiten. 

Zu Ziffer 1 1  

Bezüglich der im § 19 Abs. :2 festgele'3;ten MaSnahmen TfIird auf 

d . t Pu' t A " ro d "  t l' h '''' 1 'I -. " 
�e un er ruc I. �ürun sa z �c e �emerL�gsn) aUIgeze�g�en 

Zusammenhänge zwischen .DisziDlinie1.'tu"l;;s;n8.:�ns.hme:..';. 'Eld dem. 

l,-liesen. 

Aus �ädagogischer Sicht ist diese isolierte Forderung des 

§ 19 Abs. 2 nicht unbedenklich. 

Zu Ziffer 12 
."-

Die Festlegungen des i;$ 19 ... ";.:0. 3, VJOus.cn dic:� Erziehungsbe-

rechtigten über den weiteren Eildungs�:leg der Schiiler zu 

informieren sind. ist auch auf die Eltern der Sonderschüler 

auszuweiten. 

Begründung: 

Es ist nicht erwiesen, daß die Eltern von Sonderschülern 

dieser Informationen nicht bedürfen. Vielmehr kann ange­

nommen werden, daß gerade in diesem Bereich die Probleme 

bezüglich des weiteren Bildungsweges erheblich sind. 

Zu den Ziffern 22 und 24 
Bezüglich der Forderungen der §§ 43 Abs. 2 und 45 Abs. 3 
wird auf die unter Punkt 1. (Grundsätzliche Bemerkungen) 

aufgezeigten Zusammenhänge verwiesen. 

Die geforderten Maßnahmen sind in Zusammenhang mit dem 

Erziehungsmittelkonzept. der Verordnung "Schulordnung" 

zu erörtern. Diewolierte Forderung nach strengerer 

Diszi�linierung ist aus pädagogischer Sicht nicht unbe­

denklich. 

Zu Ziffer 26 

§ 47/1 

Die Bestimmung, wobei Erziehungsmittel auch vom Klassen­

u. Schulforum sowie vom Schulgemeinschaftsausschuß aus­

gesprochen werden können, wäre zu streichen. 
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Begründung: 

Die öffentliche Darlegung von Verfehlungen vor Personen, 

die nicht der Amtsverschwiegenheit unterliegen, ist nicht 

unbedenklich. Ferner sind die als Verstärker gedachten 

Erziehungsmittel um so wirksamer, je unmittelbarer sie auf 

den jeweiligen Tatbestand erfolgen. 

Zu Ziffer 38 

Die im § 61 ge schaffene lIInteressensvertretung gegenüber 

den Lehrern, dem Schulleiter, Abteil��gsvorstand und den 

Schulbehörden!! neben den bestehenden Elternvereinen sollte 

dahingehend ge�rüft werden, ob es sinnvoll ist, parallel 

zwei Institutionen :ni t annähernd gleichen _-iuf�a::;8;:' �u f{i"2ren. 

Ferner sollte bei den �.:u.J.gaben im Hinblick auf Ni twir�ungs-

werden, daß teilweise die angeftihrten �ech�sbereiche für 

Pflicht schulen nur �)?(1�L�:-': anzuwenden sir:(, �'rie dies z. 3. ,:,w. 

de 'ltlichsten bei, dem, 3echt auf Mite ntscheidung bei de::::, �m­

tragstellung auf Ausschluß eines Schülers erken..."lh�r ist: Durch 

unscharfe Formulierungen werden möglicher .... leise ungerecllt­

fertigte Erwartungshaltungen bei Elternvertretern geweckt. 

§ 62 Es wäre zu prüfen, ob die AUfgaben,die den Klassen­

elternberatungen zugeschrieben werden, nicht vom Klassen­

und Schulforum gem. § 63/2 abgedeckt werden. 

Zu Ziffer 40 

§ 63 a Abs. 7 

In den Fällen des Abs. 2 Z. 2 ist sicherzustellen, daß 

keine Abstimmung erfolgt. Der Satz "Ebenso geht die Zuständigkeit 

• • • • • • •  gegeben ist" ist ersatzlos zu streichen. 

§ 63 a Abs. 9 

Der letzte Satz wäre so abzuändern, daß pro Schuljahr eine 

Sitzung stattzufinden hat . 

§ 63 a Abs. 11 
Im dritten Satz gehört nach dem Wort Schulleiter ein Punkt. 
Der Rest ist zu streichen. 
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§ 63 a Abs. 12 
Bei Beschlußfähigkeit ist keine neuerliche Sitzung einzuberufen, 

sondern der Schulleiter hat zu entscheiden. Der letzte Satz 

muß heißen: tllst die Erlassung oder Änderung der Hausordnung 

aus Gründen der kör�erlichen Sicherheit erforderlich, und 

geht die Zust8.ndigkei t :3u.r :!:ntscheid1..'.:c.s 9-1..1: die Schul-

konferenz über". 

Ansonsten besteht gegen den 7orlieq;enden Gesetzesent�'lUrf kein 

Einwand. 

F.d.R.d.A. 

Der Präsident des Landes-

K e r y e. h. 

. " 

,�. 
t 

ij 
, 
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